
seines Spruches bewußt, muß er doch den Mut haben, ihn 
für seine Mitmenschen zu fällen. Der Schuldspruch des 
Richters ist aber auch keine naturwissenschaftliche Fest
stellung, sondern ein sozialer Wertungsakt. Es mag 
durchaus sein, daß Schuld nicht in einem naturwissen
schaftlichen Sinne beweisbar ist.“15 
Bereits nach diesem, nur aus Gründen der räumlichen 

Begrenzung kurzen Einblick in die Zusammenhänge 
müssen wir feststellen:
' Die der Bonner Strafrechtsreform zugrunde liegende 
ideologisch-theoretische Konzeption eines normativen 
Schuldstrafrechts bietet keine wirksame Gewähr vor 
polizeistaatlicher Willkür und totalitärem Gesinnungs
terror, wie sie bereits seit Jahren von der Westzonen- 
Justiz zur Unterdrückung der Gegner der Bonner 
NATO-Politik mit dieser Theorie praktiziert werden. 
Sie bemäntelt diese vielmehr mit ethisierenden, rechts
staatlichen Phrasen. Sie unterscheidet sich qualitativ 
und prinzipiell in keiner Weise von der Strafrechts
ideologie des Hitlerfaschismus, sondern führt diese, den 
veränderten Herrschaftsbedingungen des westdeutschen 
Imperialismus entsprechend, in juristisch verfeinerter, 
mit pseudo-rechtsstaatlichen Argumenten verschleierter 
Form weiter.

Es ist deshalb bewußte Unwahrheit und Irreführung, 
wenn westdeutsche Strafrechtstheoretiker, die mit den 
gleichen Theorien bereits der Terrorjustiz Hitlers 
gedient haben, .und solche Politiker wie Neumayer und 
sein ausgerechnet der neofaschistischen Deutschen 
Partei angehörender Amtsnachfolger von M e r k a t z  
mit der Behauptung auftreten, daß allein das Schuld
strafrecht die Gerechtigkeit im Strafrecht verbürge, als 
freiheitliches, rechtsstaatliches Strafrecht Geltung be
anspruchen könne und als solches eine klare Abgren
zung und Absage gegenüber dem Strafrecht „totalitärer 
Staaten“ darstelle, das von der „reinen Zweckstrafe“ 
beherrscht sei16. Gerade ihnen muß sehr genau bekannt 
sein, daß sich das Naziregime zur ideologischen „Recht
fertigung“ seiner Blut- und Terrorjustiz gegen Sozia
listen und Kommunisten, gegen Juden, Ausländer und 
sog. Volksschädlinge mit Vorrang auf die Schuld und 
die Notwendigkeit ihres „Ausgleichs“, ihrer „gerechten 
Vergeltung“ und „Sühne“ berufen hat und weitaus 
weniger auf den Sicherungszweck. Unter dem Primat 
gerade dieser „Idee“ wurde mit dem totalen Kriegsstraf
recht und dem Ausländerstrafrecht die Todesstrafe als 
Regelstrafe eingeführt und massenhaft angewandt, und 
sie mußte z. B. auch für die Einführung der Todesstrafe 
im § 20 a StGB gegen sog. gefährliche Gewohnheitsver
brecher herhalten. Es ist eine unleugbare Tatsache, daß 
die Ethisierung des Strafrechts insbesondere durch den 
normativen Schuld- und Täterbegriff sowie die daraus 
folgende Zweckbestimmung der Strafe als „gerechte 
Sühne“ oder „Vergeltung“ eine der hauptsächlichsten 
und wirksamsten Methoden der ideologischen „Recht
fertigung“ und „Begründung“ der faschistischen Blut- 
und Terrorjustiz war. Sie war es deshalb, weil sie 
demagogisch über zwei Jahrtausende alte, bereits mit 
der Sklavenhalterideologie entwickelte Denkvorstellun- 
gen in den Köpfen der Menschen für sich ausnutzen und 
damit am leichtesten der wissenschaftlichen Erkenntnis 
des klassenbedingten Wesens und Zwecks der Strafe 
entgegenwirken konnte.

Die faschistische Terrorstrafgesetzgebung und -justiz 
war deshalb nicht etwa, wie westdeutsche Strafrechtler 
heute glauben machen wollen17 *, eine „Depravierung“ 
(Entartung) des mit dem Schuldstrafrecht notwendig 
verbundenen Begriffs der Sühne (weshalb man heute 
mehr von „gerechter Vergeltung“ oder noch farbloser 
von „Bewährung der Rechtsordnung“ und „Ausgleich“ 
der Schuld oder des Unrechts spricht). Mit ihnen wurde 
vielmehr die volle praktische Konsequenz aus der im
perialistischen Theorie eines normativistisch ethisieren
den „Schuldstrafrechts“ gezogen. Demgegenüber ist die 
Behauptung, daß ein solches „Schuldstrafrecht“ heute in 
der Westzone ■ — also im Dienste der gleichen, dort

15 Zum Entwurf des Allgemeinen Teils eines Strafgesetz
buches, Deutsche Ridhterzeitung 1957, Heft 7, S. 149/150.

16 vgl. z. B. Bericht über die erste Arbeitstagung der Großen 
Strafrechtskommission, a. a. O., S. 569; auch Neumayer in 
Bundesanzeiger vom 23. Juli 1954, Nr. 139, S. 9.

17 So z. B. E. Schmidt, Gutachten über „Strafzweck und 
Strafzumessung in einem künftigen Strafgesetzbuch“, Mate
rialien zur Strafrechtsreform, Bonn 1954, S. 11.
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wieder herrschenden imperialistischen Klassenkräfte 
und in den Händen eines gefügigen, mit schwer be
lasteten faschistischen Richtern und Staatsanwälten 
durchsetzten Justizapparats — ein Unterpfand für die 
Wahrung der Freiheit des Bürgers und der Rechtsstaat- 
lichkeit sei, durch nichts zu begründen.

Die fortschreitende Ausbreitung und Brutalisierung 
des strafrechtlichen Gesinnungsterrors zur Nieder
haltung der Gegner der antinationalen Atomkriegspoli
tik des Westzonenregimes, die sich namentlich seit dem 
Erlaß des Blitzgesetzes unter dem Deckmantel eben 
dieser Doktrin vom „Schuldstrafrecht“ vollzieht, aber 
von deren Verkündern mit beredtem Schweigen über
gangen wird, zwingt vielmehr zu dem gegenteiligen 
Schluß. Zur Sicherung seiner Politik, die es im Inter
esse der „sittlichen Werte“ der „freien Welt“ zu be
treiben vorgibt, wird das Westzonenregime auch vor 
den letzten Konsequenzen des sog. Schuldstrafrechts 
nicht zurückschrecken, wie sie vom Hitlerfaschismus 
unter den gleichen Vorzeichen des Kampfes gegen den 
Bolschewismus schon einmal gezogen wurden. Keine 
Theorie der imperialistischen Ideologen, sondern nur die 
demokratischen und friedliebenden Kräfte des Volkes 
selbst können es hieran hindern.

Das System der strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen
Daß mit dem vorliegenden Entwurf des Allgemeinen 

Teils dieser Weg bereits beschritten wird, zeigt vor 
allem der vorgesehene Ausbau des Systems der straf
rechtlichen Zwangsmaßnahmen, dem mit 84 von ins
gesamt 140 Paragraphen mehr als die Hälfte der Be
stimmungen des Entwurfs — und damit auch mehr, als 
der Allgemeine Teil des StGB von 1871 Bestimmungen 
im ganzen umfaßt! — eingeräumt wurde.

Dieses System ist in seiner Gesamtheit durch eine 
Ausweitung und Verschärfung der strafrechtlichen 
Zwangsmaßnahmen gekennzeichnet. Dabei ist beson
ders augenfällig, daß vom Entwurf die durch das 
Gewohnheitsverbrechergesetz von 1933 eingeführten 
sog. Maßregeln der Sicherung und Besserung und das 
mit ihm geschaffene Nebeneinander von Strafen und 
Maßregeln prinzipiell beibehalten -und sogar weiter aus
gebaut werden (im Entwurf wurde aus Gründen des 
humanitären Gesichts lediglich das Wort „Besserung“ 
vor „Sicherung“ gesetzt). In der Begründung des Ent
wurfs heißt es hierzu:

„Ist die Strafe, wenn sie sich innerhalb des Schuldmaßes 
hält, noch nicht in der Lage, der Gefährlichkeit des Täters 
wirksam zu begegnen, so müssen andere Mittel zur Ver
fügung gestellt werden. Der Entwurf sieht dafür ein 
S y s t e m v o n M a ß r e g e l n d e r B e s s e r u n g  u n d  
S i c h e r u n g  vor, das gegenüber den früheren Ent
würfen und dem geltenden Recht erheblich erweitert und 
verfeinert ist. Damit entspricht einem auf dem Ge
d a n k e n  d e r  S c h u l d  a u f g e b a u t e n  S t r a f 
r e c h t  ein deutlich von ihm abgegrenztes, auf dem 
G e d a n k e n  d e r  G e f ä h r l i c h k e i t  b e r u h e n 
d e s  M a ß r e g e l r e c h  t.“1«

Damit offenbaren die Autoren des Entwurfs selbst die 
Haltlosigkeit und Unehrlichkeit ihrer mit großem 
Pathos verkündeten These, allein das Schuldstrafrecht 
garantiere die Gerechtigkeit staatlicher Strafgewalt 
gegenüber der Willkür und Gesinnungsverfolgung als 
Ausfluß des sog. Schutzgedankens und der aus ihm 
hergeleiteten „reinen Zweckstrafe“ des autoritären 
Strafrechts. Denn sie selbst empfehlen — als eine 
konsequente Folgerung aus dem Gedanken des Schuld
strafrechts — deren Beibehaltung und Ausbau in 
Gestalt eines „deutlich abgegrenzten Maßregelrechts“ 
im neuen Bonner Strafgesetzbuch! Es geht den Verfech
tern des Schuldstrafrechts folglich nicht um eine prin
zipielle Entscheidung für oder gegen bestimmte straf
rechtliche Zwangsmaßnahmen, von denen die einen mit 
dem Rechtsstaat und der Gerechtigkeit vereinbar sind 
und die anderen nicht. Es geht ihnen vielmehr um ein 
möglichst vielseitiges System staatlicher Zwangsmaß
nahmen zur Sicherung des imperialistischen Regimes 
und seiner Rechtsordnung und zugleich um die faktisch 
zweckmäßigste, gegenüber den Massen psychologisch 
unverfänglichste wie wirksamste ideologische Begrün
dung und juristische Ausgestaltung dieser Maßnahmen. 
Deshalb sind sie mit sichernden Zwangsmaßnahmen, 
die als sog. Maßregeln ausschließlich nach der „Ge-
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